
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

§1 Geltungsbereich 
 

1. Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote an Unternehmer erfol-

gen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(im Folgenden „AGB“). Entgegenstehende oder von unseren AGB abwei-

chende Bedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, 

wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Unsere AGB gelten 

auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder davon abwei-

chender Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos ausführen. 
 

2. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kun-

den ist der schriftlich geschlossene Vertrag einschließlich der AGB. Dieser 

gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand 

vollständig wieder. Mündliche Zusagen durch uns vor Abschluss des Vertra-

ges sind rechtlich unverbindlich. 
 

3. Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarung ein-

schließlich dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 

4. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Verträge mit dem Kunden (in 

ihrer jeweils gültigen Fassung), auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 

vereinbart werden; über Änderungen werden wir den Kunden in diesem 

Fall unverzüglich informieren. 
 

§2 Angebot und Vertragsschluss 
 

1. Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht 

ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet oder eine bestimmte Annah-

mefrist enthalten. 
 

2. Eine Bestellung des Kunden, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages 

zu qualifizieren ist, können wir innerhalb von zwei Wochen durch Über-

sendung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der Waren in-

nerhalb der gleichen Frist annehmen. 
 

3. An allen Abbildungen, Kalkulationen, Zeichnungen sowie anderen Unter-

lagen behalten wir uns unsere Eigentums-, Urheber- und sonstige Schutz-

rechte vor. Der Kunde darf diese nur mit unserer schriftlichen Einwilligung 

an Dritte weitergeben, unabhängig davon, ob wir diese als vertraulich ge-

kennzeichnet haben. 
 

4. Wir haften nicht für die Richtigkeit der vom Kunden in der Bestellung 

gemachten Angaben, insbesondere liegt hinsichtlich der Anzahl, Typen, 

Maßen und Farben. Sollten Abweichungen zur Verteuerung führen, gehen 

diese zulasten des Kunden. 
 

§3 Zahlungsbedingungen 
 

1. Unsere Preise gelten ab Werk ohne Verpackung, wenn in dem Vertrag 

nichts anderes festgelegt wurde. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht 

in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag 

der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
 

2. Arbeitspreise, Fracht und Verpackung sind nicht rabattierbar! 
 

3. Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung 

zwischen uns und dem Kunden zulässig. Der Kaufpreis ist netto (ohne Ab-

zug) sofort mit Eingang der Rechnung bei dem Kunden zur Zahlung fällig, 

sofern sich aus dem Vertrag kein anderes Zahlungsziel ergibt. Rechnungs-

beträge sind innerhalb von 20 Tagen zu zahlen. Bei einer Zahlung innerhalb 

von 8 Tagen nach Rechnungstellung gewähren wir einen Skonto von 2 Pro-

zentpunkten des Rechnungsbetrages netto. Maßgebend für das Datum 

der Zahlung ist der Eingang auf unserem Geschäftskonto. 
 

4. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Rege-
lungen. 

 
5. Gegen den Zahlungsanspruch kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn 

seine Gegenforderungen unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von 

uns anerkannt ist. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden zu, sofern 

die zugrundeliegenden Forderungen unbestritten oder rechtskräftig fest-

gestellt sind oder auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen. Bei Män-

geln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Kunden unberührt. 
 

6. Sofern wir vom Kunden mit einer Untersuchung der Ware und Bezifferung 

des voraussichtlichen Reparatur-/Instandsetzungsaufwandes beauftragt 

werden, ohne dass der Kunde nach Vorlage eines Angebotes uns mit der 

Reparatur/Instandsetzung beauftragt, steht und uns Vergütung in Höhe 

der Aufwendungen für die Erstellung des Kostenvoranschlages und die Be-

fundung zu. Rabatte werden nur auf Teile gewährt. 

 

 

 
7. Der Mindestrechnungsbetrag beträgt 80,00€ zzgl. der gesetzl. MwSt.  

 
8. Für Barverkäufe beträgt der Mindestrechnungs-Nettowert 50,00€ zzgl. der 

gesetzl. MwSt.  

Der Gasflaschentausch bleibt hiervon jedoch unberührt.  
 

§4 Liefer- und Leistungszeit, Gefahrübergang 
 

1. Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz der 
Erfüllungsort. 

Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferung und Leistung 

geltend stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist 

oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern lediglich Versen-

dung vereinbart wurde, beziehen sich die Lieferfristen und Liefertermine auf 

den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder von uns 

mit dem Transport beauftragten Dritten. 
 

2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit sowie die Einhaltung der 

Lieferverpflichtung setzt die Abklärung und Übermittlung aller technischen 

Voraussetzungen durch den Kunden voraus, die aus der Sphäre des Kunden 

stammen und für die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erfor-

derlich sind (z.B. die Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Un-

terlagen, die Erteilung für die Ausführung notwendiger Auskünfte und Klä-

rung technischer Fragen). 
 

3. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der richtigen und 

rechtzeitigen Selbstbelieferung. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzu-

treten. Für den Fall, dass ein von uns zu vertretender Lieferverzug auf der 

schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht, wobei 

uns ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zuzurechnen 

ist, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, 

dass die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 

Schaden begrenzt ist. 
 

4. Eine weitergehende Haftung für einen von uns zu vertretenden Lieferverzug 

ist ausgeschlossen. 
 

5. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern 

dies für den Kunden zumutbar ist. Wir sind berechtigt, auch Teilrechnungen 

zu stellen. 
 

6. Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des entstandenen 

Schadens und etwaige Mehraufwendungen zu verlangen. Gleiches gilt, wenn 

der Kunde Mitwirkungspflichten schuldhaft verletzt. Mit Eintritt des An-

nahme- bzw. Schuldnerverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlech-

terung und des zufälligen Unterganges auf den Käufer über. 
 

7. Die Besitzübergabe und Abholung von Waren sind durch Lieferscheine vom 

Kunden zu unterzeichnen. 

 

§5 Gefahrübergang- Versand/Verpackung 
 

1. Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist die Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. 

 
2. Verladung und Versand erfolgen unversichert auf Gefahr des Kunden. 

Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden werden wir die Lieferung 

durch eine Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallenden Kos-

ten trägt der Kunde. Bei nachträglichen, vom Vertrag abweichenden Lie-

feranweisungen, die der Kunde verlangt, trägt der Kunde die Mehrkosten. 
 

3. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, 

so lagern wir die Waren auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall 

steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich. 

  
§6 Gewährleistung/Haftung 

 
1. Der Kunde hat die gelieferte Ware nach Eingang sofort zu untersuchen und 

etwaige Mängel unverzüglich im Sinne von § 377 HGB zur Anzeige zu brin-
gen. Bei mündlichen Anzeigen von Ansprüchen werden wir dem Kunden ei-
ne schriftliche Bestätigung über den Eingang der Anzeige aushändigen. Ver-
deckte Mängel sind unverzüglich nach Feststellung zu rügen. Die Nichtbe-
achtung der Rügepflicht hat den Ausschluss des Kunden mit Ansprüchen jeg-
licher Art in Bezug auf die nicht oder verspätet gerügten Mängel zur Folge, 
wenn es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann oder eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts handelt. 

 
2. Bei berechtigten Sachmängel sind wir nach unserer Wahl zunächst zur 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb angemessener Frist berech-



tigt. Erst im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbar-
keit, Weigerung oder unangemessener Verzögerung der Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder den 
Preis angemessen mindern.  

 
3. Die Ansprüche wegen Sachmängeln an neuwertigen Waren verjähren in 

einem Jahr ab Ablieferung oder Abholung der Ware an den Kunden.  
 
4. Die Verjährungsverkürzung in Ziffer 2. gilt nicht  

a) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verlet-
zung von Pflichten unsererseits, unseren gesetzlichen Vertretern oder 
unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, bei arglistig verschwiegenen Män-
geln, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei sonsti-
gen zwingenden gesetzlichen Haftungsvorschriften, wenn und soweit 
wir eine Garantie übernommen haben sowie bei einer schuldhaften 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.  

b) Haben wir aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden 
aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haften wir be-
schränkt wie folgt: 

 
Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, 
etwa solcher, die der Vertrag uns nach seinem Inhalt und Zweck gerade 
auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertrauen und vertrauen durfte. Die Haftung ist auf 
den bei Vertragsschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. 
Die Haftung für die Verletzung nicht vertragswesentlicher Pflichten ist 
ausgeschlossen. 
 
Für die vorgenannte Haftungsbegrenzung gilt Ziffer 4. a) dieses Ab-
schnittes entsprechend. 

 
5. Unabhängig von einem Verschulden unsererseits bleibt eine etwaige Haf-

tung unsererseits bei arglistigen Verschweigen eines Mangels, aus der 
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem 
Produkthaftungsgesetz unberührt. 
 

6. Für die im Rahmen einer Mängelbeseitigung eingebauten Teile kann der 
Kunde bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Gegenstandes Sachmängel-
ansprüche aufgrund des Vertrages geltend machen. Ersetzte Teile werden 
unser Eigentum. 

 
7. Der Verkauf und die Lieferung gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss 

jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.  
Ziffer 4.a) gilt entsprechend. 

 
 

§7 Eigentumsvorbehalt 
 

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforde-

rungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Kunden jetzt oder zukünftig 

zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) unser Eigentum. Im 

Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z.B. Zahlungsverzug, 

haben wir nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, 

die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nehmen wir die Vorbehaltsware 

zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar und wir sind berech-

tigt, die Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. 
 

2. Der Kunde hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Er ist berech-

tigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräu-

ßern und/oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. 

Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus 

dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, 

unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden For-

derungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokor-

rent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang 

an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den 

Kunden unwiderruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für des-

sen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächti-

gung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zah-

lungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Wird die Ware 

mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-

mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-

nis des Wertes der Sache (Faktura Endbetrag einschließlich Mehrwert-

steuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 

Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 

Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 

Kunde uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das 

so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 
 

3. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach Verlangen 

des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Si-

cherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; 

die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 

4. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unver-

züglich schriftlich zu benachrichtigen und den Dritten auf unser Eigentum 

hinzuweisen. 
 

§8 Rücktrittsrecht 
 

1. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sind wir zum Rücktritt vom Ver-

trag berechtigt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei Fehlen 

oder Wegfall der Kreditwürdigkeit oder der Zahlungsunfähigkeit des Kun-

den. 
 

2. Des Weiteren sind Betriebsstörungen aufgrund höherer Gewalt oder ande-

ren von uns unverschuldeten Hindernissen wir Aufruhr, Streik, Aussper-

rung oder Brand als wichtige Anlässe zu werten. 
 

§9 Datenschutz-Salvatorische Klausel 
 

1. Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsver-

hältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverar-

beitung speichern und uns das Recht vorbehalten, die Daten, soweit für 

die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten zu übermitteln. 
 

2. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so wird 

dadurch die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Die un-

wirksame Bestimmung ist durch eine andere Regelung zu ersetzen, die ih-

rem Sinn in rechtlicher und wirtschaftlicher Beziehung am nächsten 

kommt. 
 

§10 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (ein-

schließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen uns und 

dem Kunden ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen uns und ihm ge-

schlossenen Verträgen ist unser Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, 

den Kunden auch an seinem Wohn- und/oder Geschäftssitz zu verklagen. 
 

2. Die Beziehung zwischen den Vertragsparteien regelt sich ausschließlich 

nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die An-

wendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen. 


